Anweisungen für die Experten
1.  Einleitung
· Das Ziel ist es, die Rechte zu beschreiben, die Beschuldigte im Strafverfahren haben – nicht aber, das Strafverfahren an sich zu beschreiben.
· Die Informationsblätter sind für den Durchschnittsbürger gedacht, sollen aber auch für Anwälte aus anderen Mitgliedsstaaten nützlich sein.

· Beschreiben Sie das, was ein Durchschnittsbürger, der mit einem Strafverfahren in Berührung kommt, wissen möchte.

2.  Vorlagen
· Die Begriffe in den Vorlagen passen möglicherweise nicht zu jeder Situation in allen Rechtssystemen. Wenn es Ihnen absolut unmöglich ist, an Hand dieser Begriffe vorzugehen, dann passen Sie diese an Ihr Rechtssystem an, bleiben Sie aber beim gewählten Ansatz und bei dem Format der Themen in Form von Fragen. 

3. Hinweise
· Verwenden Sie bei den einzelnen Themen Aufzählungspunkte  als Leitfaden und beschreiben Sie das Gesetz mit einfachen Worten und in einem erzählenden Stil. Schreiben Sie in Absätzen. Verwenden Sie Aufzählungspunkte nur für listenartige Aufzählungen.
· Konzentrieren Sie sich auf die Rechte und beschreiben Sie nicht das Verfahren.
· Verwenden Sie „Sie“, z.B. „ Sie haben das Recht, mit einem Anwalt zu sprechen, ….“
· Schreiben Sie kurze Sätze und kurze Absätze, im Idealfall nicht mehr als 6 Zeilen. Die englische Übersetzung der Informationsblätter wird an Hand des Flesh Kincaid Tests überprüft und muss einen Wert über 45 erzielen. 
· Verwenden Sie Hyperlinks im Text für Links zu Organisationen, Informationsquellen, usw. z.B. „Sie können sich bei der ‚Police Complaints Authority' beschweren.“
· Erstellen Sie Hyperlinks zu Gesetzesquellen und Informationen und geben sie diese am Ende jedes Informationsblattes an. Erstellen Sie auch Links zu Übersetzungen, sowie zum Text in der jeweiligen Landessprache, so weit dies möglich ist.
· Erstellen Sie Links zu Websites mit Kontaktdaten für das ganze Land, wie z.B. Gerichte, Anwälte, Gefängnisse, usw. Wenn die Links für mehr als ein Kapitel gelten, dann wiederholen Sie den Link. Es muss jedes Informationsblatt individuell verwendet werden können.  
4.  Länge der Informationsblätter
· Es stehen für jedes Land maximal 7000 Wörter für alle Informationsblätter zur Verfügung. Überprüfen Sie bitte die Anzahl der Wörter, ehe Sie die fertigen Informationsblätter abliefern, damit Sie diese Gesamtzahl nicht überziehen. 

· Jedes Informationsblatt darf nicht länger als 4 Seiten sein und darf nicht mehr als 1500 Zeichen pro Seite aufweisen. Eine Seite darf nicht länger als 1500 Zeichen sein.  
· Es werden Hinweise zur erwarteten Länge jedes Informationsblattes angegeben. Sie können die Länge geringfügig ändern, so lange Sie insgesamt nicht mehr als 7000 Wörter  benötigen. 
· Wenn sie mehr als 4 Seiten benötigen, erstellen Sie einen Hyperlink zu einem zusätzlichen Informationsblatt und stellen Sie die zusätzlichen Informationen auf diese Seite. So können Sie auch vorgehen, wenn Sie nähere Details anführen möchten, die möglicherweise nur von begrenztem Interesse sind.
· Die oben angeführten Maximalwerte müssen eingehalten werden, andernfalls werden die Informationsblätter nicht auf dem e-Justice-Portal veröffentlicht und zur Überarbeitung zurückverwiesen.  
2. Zeitplan
· Die Informationsblätter müssen bis 19. April 2010 fertig gestellt sein. 
· Schicken Sie die fertigen Informationsblätter an die Kontaktperson für dieses Projekt bei Ihrer Anwaltskammer. 

· Die Anwaltskammern werden die Informationsblätter bis 3. Mai 2010 verabschieden und sie an das jeweilige Ministerium zur Genehmigung schicken. 
· Die Ministereien werden bis 17. Mai 2010 antworten. 
· Die Anwaltskammern und Experten arbeiten die Anmerkungen der Ministerien bis 31. Mai 2010 in die Informationsblätter ein.  
· Die Informationsblätter werden bis 31. Mai 2010 an den CCBE geschickt. Der CCBE schickt die Informationsblätter an die Übersetzer. 
· Die Übersetzungen werden bis 12. Juli 2010 fertig gestellt. 
· Die Informationsblätter werden auf Konsistenz überprüft. 

· Der Schlussbericht ergeht am 16. August 2010 an die Kommission. 
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